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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1960

Norm

JGG 1949 §23

Rechtssatz

Die Zuständigkeitsbestimmungen des seinem Wesen nach nur für Strafverfahren gegen tatsächlich noch Jugendliche

geltenden § 23 JGG können nach Erreichung des achtzehnten Lebensjahres durch den Beschuldigten nicht mehr

Anwendung finden.
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8 Os 83/60
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